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BUNDESMINISTERIUM

FUR FINANZEN

Frau Prasidentin
des Nationalrates
Doris Bures
Parlament

1017 Wien

Wien, am 12. Mai 2017
GZ. BMF-310205/0084-1/4/2017

Sehr geehrte Frau Prasidentin!

Auf die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 12551/] vom 16. Marz 2017 der
Abgeordneten Mag. Roman Haider, Kolleginnen und Kollegen beehre ich mich Folgendes

mitzuteilen:

Zu 1. bis 6.:

Das Bundesministerium fir Finanzen wirkt weiterhin auf die Gestaltung der unionsrechtlichen
Rahmenbedingungen fiir die Besteuerung von Koérperschaften offentlichen Rechts (K6R) ein,
um fir K6R und Gemeindekooperationen die bestmdglichen Grundlagen im Bereich der
Umsatzsteuer zu schaffen. Anzumerken ist jedoch, dass dies einer entsprechenden Anderung
der Richtlinie 2006/112/EG (MWSt-Richtlinie) bedlrfte und im Bereich der Mehrwertsteuer

zwingend Einstimmigkeit der Mitgliedstaaten vorgesehen ist.

Die bloBe Adaptierung der entsprechenden nationalen Vorschriften in diesem Bereich —
beispielsweise durch Anknlipfung an das Vergaberecht (vgl. Richtlinie 2014/24/EU) — drfte
die in der gegenstandlichen schriftlichen parlamentarischen Anfrage intendierten
Vorstellungen nicht erfiillen. So bestehen etwa an der dergestalt vorgenommenen Anderung
des deutschen UStG (siehe § 2b Abs. 3 Z 2 dUStG idF Steuerénderungsgesetz 2015, BGBI. I
S. 1834) gravierende Zweifel hinsichtlich deren unionsrechtskonformen Gestaltung (siehe

zum Beispiel Hittemann, Rainer, Neuregelung der Umsatzbesteuerung der 6ffentlichen Hand
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— alles wird gut?, in: Umsatzsteuer-Rundschau, 20.2.2017, Heft 4 S. 129 — 139), weil der
EuGH (siehe EuGH 29.10.2015, Rs C-174/14, Saudacor) fur Zwecke der Mehrwertsteuer
keine Anknlpfungspunkte im europdischen Vergaberecht erkennen konnte. Ungeachtet
dieser weiterhin bestehenden unionsrechtlichen Unsicherheit, dass das maBgebliche
Kriterium der ,gréBeren Wettbewerbsverzerrungen® (siehe EuGH 16.9.2008, Rs C-288/07,
Isle of Wright) nicht entsprechend definiert wurde, werden die Aktivitaten des deutschen
Finanzministeriums  beziehungsweise die diesbezligliche Judikatur der deutschen
Hochstgerichte genau beobachtet, um fiir KGR und Gemeindekooperationen die
bestmdglichen — europarechtlich abgesicherten — Grundlagen im Bereich der Umsatzsteuer

sicherzustellen.

Zu 7. bis 9.:

Eine taxative Aufzahlung der unternehmerischen Tatigkeiten von KO6R (z.B.
Gemeindeverbande) beziehungswiese im Rahmen von Gemeindekooperationen ist nicht
maoglich, da sich die unternehmerischen Tatigkeiten auf eine Vielzahl unterschiedlichster
Aktivitaten erstrecken. Negativ abgrenzend liegt jedoch bei K6R (z.B. Gemeindeverbande)
beziehungsweise im Rahmen von Gemeindekooperationen dann keine unternehmerische
Tatigkeit vor, wenn die Tatigkeit aufgrund einer in einem Gesetz oder in einer Verordnung
festgeschriebenen speziellen Ermachtigung, also auf 6ffentlich-rechtlicher Grundlage, fiir den
Hoheitsbereich einer anderen K6R erfolgt und gréBere Wettbewerbsverzerrungen gegentiber

anderen Wirtschaftsteilnehmern auszuschlieBen sind.

Eine groBere Wettbewerbsverzerrung wird insbesondere dann auszuschlieBen sein, wenn die
erbrachten Leistungen entsprechend ihren Auslibungsmodalitéten derart spezifisch und
typisch fir die Auslibung hoheitlicher Befugnisse sind (beispielsweise Abgabenerhebung,
Ausstellung von Baubescheiden), dass private Wirtschaftsteilnehmer im Hinblick auf den
hoheitlichen Charakter dieser Leistungen beziehungsweise aufgrund der rechtlichen
Rahmenbedingungen faktisch keine Moglichkeit haben, gleichartige Leistungen zu gleichen
Bedingungen zu erbringen. Die Erbringung von Bauarbeiten durch K&6R (z.B.
Gemeindeverbande) an Dritte wird diese Voraussetzungen im Regelfall nicht erflillen — es

besteht somit in diesem Bereich keine besondere Rechtsunsicherheit. Leistungen, die der
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Gemeindeverband hingegen in Erflillung der an ihn Ubertragenen Aufgaben an Gemeinden

erbringt, stellen grundsatzlich keine steuerbaren und steuerpflichtigen Leistungen dar.

Unterliegen die Leistungen jedoch der Umsatzsteuerpflicht, ist auch anzumerken, dass ein
Recht auf Vorsteuerabzug fiir im Zusammenhang mit diesen Leistungen bezogene

Anschaffungen besteht.

Der Bundesminister:
Dr. Schelling
(elektronisch gefertigt)

e : Informationen zur Prufung des elektronischen Siegels bzw. der
%ﬁ BMF Prifhinweis elektronischen Signatur finden Sie unter: https://amtssignatur.brz.gv.at/

BUNDESMINISTERIUM

FUR FINANZEN Datum/Zeit 2017-05-16T09:13:45+02:00
Unterzeichner Bundesministerium fur Finanzen
. o CN=a-sign-corporate-light-02,0U=a-sign-corporate-light-02,0=A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im
Aussteller-Zertifikat elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT
Serien-Nr. 956662
Dokumentenhinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Seite 3

www.parlament.gv.at



Unterzeichner Par | arent sdi rekti on

ﬁ;ikgsﬁi‘?\&
/& @ o Datum/Zeit-UTC | 2017- 05- 16T09: 20: 10+02: 00

/
| Parlamentsdirektion
{ SIEGEL

N4

Prufinformation I nformationen zur Prufung des el ektroni schen Siegels und des
/ Ausdrucks finden Sie unter: https://ww. parlanent. gv. at/si egel

Hinweis Di eses Dokunment wurde el ektronisch besiegelt.




		2017-05-16T09:13:45+0200
	Bundesministerium für Finanzen
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2017-05-16T09:20:10+0200
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




